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Fachspezifische Anlage 1.13 Nachhaltigkeitsprüfung zur Ordnung über Zugang und Zulassung 
zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lü-
neburg 
Aufgrund von § 41 Abs. 1 Satz 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 2007 
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 14. Dezember 2023 (Nds. GVBl. Nr. S. 320), 
hat der Senat der Leuphana Universität Lüneburg am 20. November 2024 die folgende Fachspezifische Anlage 
1.13 Nachhaltigkeitsprüfung zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 
29. September 2011), zuletzt geändert am 14. Dezember 2022 (Leuphana Gazette Nr. 06/23 vom 15. Februar 
2023), beschlossen. Das Präsidium hat diese Anlage gem. § 37 Abs. 1 NHG am 27. November 2024 genehmigt. 
Das Präsidium gibt nachstehend den Wortlaut dieser Anlage bekannt. 
 
ABSCHNITT I 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 1-2: 
Das Zertifikatsstudium ist auf Bachelorebene verortet. 
Als einschlägige Berufserfahrung gelten Zeiten:  
- aus hauptamtlichen qualifizierten bzw. aus freiberuflichen Beschäftigungsverhältnissen  
- aus einer erfolgreich abgeschlossenen, fachnahen Berufsausbildung,  
- aus einem Volontariat, das gleichwertig mit einer fachnahen Berufsausbildung bzw. einer hauptamtlichen Be-

schäftigung ist,  
- aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Vollzeitpraktika, die gleichwertig mit einer hauptamtlichen Beschäfti-

gung sind. 

 
ABSCHNITT II 
Diese Fachspezifische Anlage tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg (Leuphana Gazette) in Kraft.   
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